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Ob das auch für das Ländertauschverfahren gilt weiß ich nicht, steht aber womöglich in einem
der anderen Threads zum Ländertauschverfahren, die du über die Suchfunktion findest. Aber
für NRW gilt wohl, dass du. Jedes Jahr aufs Neue den Versetzungsantrag stellen musst, damit
die 5- Jahresregel überhaupt greifen könnte.
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l%C3%A4ndertausch/?postID=788905#post788905
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